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DRSC e. V. ( Charlottenstr. 59 ( 10117 Berlin

Fragebogen

zur empirischen Untersuchung der

erstmaligen Anwendung von IAS bei deutschen Unternehmen

Alle interessierten Personen und Organisationen werden zur Einsendung eines ausgefüllten Fragebogens bis 31. Oktober 2002 gebeten. 

 

Die Einsendungen sind zu richten an:  

 

DRSC e.V., Charlottenstraße 59, 10117 Berlin 
email: info@drsc.de
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Markus Zeimes
Technischer Direktor

Tel.: +49 (0)30 206412-25 
 E-mail: zeimes@drsc.de
1.
Angaben zum Unternehmen

1.1
Name des befragten Unternehmens (Firma, Anschrift):

1.2
Ansprechpartner im Unternehmen (Name, Telefonnummer):

1.3
Branchenzugehörigkeit:

1.4
Börsensegment/Börsenindex:

2.
Allgemeine Fragen zur Umstellung der Rechnungslegung

2.1
In welchem Jahr wurde die Umstellung der Rechnungslegung beschlossen?

2.2
Was waren die Gründe für die Umstellung der Rechnungslegung?

2.3
Was war der Grund IAS den Vorzug gegenüber US-GAAP zu geben?

2.4
Wann wurde mit der Umstellung begonnen und wie lange dauerte die Umstellung?

2.5
Inwieweit wurden unternehmensexterne Berater einbezogen?

2.6
Wurde ein neuer Kontenrahmen eingerichtet?

2.7
Wurde vor dem erstmaligen vollständigen IAS-Abschluss ein dualer Konzernabschluss erstellt?

2.8
Für welches Geschäftsjahr wurde/wird erstmals ein Abschluss veröffentlicht, der sämtliche Anforderungen der IAS erfüllt?

2.9
Wurden die IAS erstmals in einem jährlichen Abschluss oder in einem Quartalsabschluss veröffentlicht?

2.10
Wie wird der IAS-Abschluss erstellt? Existiert ein originärer IAS Buchungskreis in dem bereits alle Geschäftsvorfälle nach IAS erfasst werden?

2.11
Wird bereits auf Einzelabschlussebene nach IAS bilanziert?

2.12
Für welche Geschäftsvorfälle, beziehungsweise aufgrund welcher IAS, mussten die Prozesse neu strukturiert werden?

2.13
Wurde auf die Nacherhebung bestimmter Daten verzichtet und wenn ja, aus welchem Grund (z.B. keine nachträgliche Verfügbarkeit oder zu hohe Kosten der Informationsgewinnung)?

2.14
Gab es Probleme bei der Anwendung von DRS im letzten HGB Abschluss, die mit der bevorstehenden Umstellung auf IAS im Zusammenhang standen (z.B. Kapitalflussrechnung, Segmentberichterstattung, Eliminierung von mit dem Eigenkapital verrechnetem Goodwill)?

2.15
Wurde im Rahmen der Jahresabschlusserstellung vor der Umstellung versucht, eine möglichst große Annäherung zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz zu erzielen?

2.16
Welches waren die herausragenden Problembereiche bei der Umstellung (z.B. zu verarbeitende Datenmenge, verfügbare Ressourcen, heterogene Struktur der zu konsolidierenden Unternehmen, Bilanzierungssachverhalte)?

3.
Fragen zur Anwendung von SIC 8

3.1
Anwendung von SIC 8

3.1.1
Welches waren die Hauptprobleme bei der Anwendung des SIC 8 zur erstmaligen Anwendung der IAS als Grundlage der Rechnungslegung (z.B. Wertaufhellung, Konflikt der Anwendung von Übergangsregeln)?

3.2
Im erstmaligen IAS-Abschluss angewendete IAS und Interpretationen

3.2.1
Gemäß SIC 8.3 ist der erstmalige IAS-Abschluss so aufzustellen, als ob die in der „Periode der erstmaligen Anwendung geltenden“ IAS und Interpretationen schon immer angewendet worden wären.

Welche Berichtsperiode wurde für die Bestimmung der anzuwendenden IAS und Interpretationen als „Periode der erstmaligen Anwendung“ i.S.v. SIC 8.3 angesehen (z.B. früheste im Abschluss dargestellte Vergleichsperiode oder aktuelle Berichtsperiode)?

3.2.2
Welche Version eines IAS wurde bei der Aufstellung des IAS-Abschlusses i.d.R. angewendet?

a) Die IAS, die in der jeweiligen Periode in der Vergangenheit gültig waren, oder

b) die IAS, die zum Bilanzstichtag des ersten nach IAS veröffentlichten Abschluss gültig waren.

3.2.3
Wurden über die verpflichtend anzuwendenden IAS und Interpretationen hinaus weitere IAS oder Interpretationen angewendet (z.B. freiwillig vor dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens)?

3.2.4
Wurden im erstmaligen vollständigen IAS-Abschluss neben den IAS andere Rechnungslegungsstandards (HGB/US-GAAP) - z.B. bei Regelungslücken – berücksichtigt? (Mögliche Regelungslücken können beispielsweise bei der Bilanzierung von Aktienoptionsprogrammen auftreten.)

3.3
Retrospektive Anwendung der IAS und Interpretationen

3.3.1
Gem. SIC 8.3(b) sind die Standards und Interpretationen, die für die Periode der erstmaligen Anwendung gelten, retrospektiv anzuwenden. Die prospektive Anwendung ist danach unter anderem nur zulässig, wenn der Anpassungsbetrag aus früheren Perioden nicht verlässlich ermittelt werden kann.

Gab es Sachverhalte bei denen gem. SIC 8.3(b) auf die retrospektive Anwendung verzichtet wurde?

Wie wurde das Kriterium der „nicht verlässlichen Bestimmbarkeit“ ausgelegt?

Was waren die Gründe für die nicht verlässliche Bestimmbarkeit in diesem Fall/diesen Fällen?

3.3.2
Nach der derzeitigen Konzeption des SIC 8 wird der retrospektiv zu berücksichtigende Zeitraum nicht beschränkt. Daher müssen grundsätzlich auch solche Geschäftsvorfälle nach den Bestimmungen der IAS bilanziert werden, die z.B. mehr als 10 Jahre zurückliegen, wenn sie wesentlich für die Darstellung des erstmaligen IAS-Abschlusses sind.

Welche Geschäftsvorfälle, die mehrere Jahre zurücklagen waren wesentlich für die Darstellung des erstmaligen IAS-Abschlusses?

Wie viele vergangene Berichtsperioden wurden „intern“ im Zusammenhang mit der Aufstellung des erstmaligen IAS-Abschlusses angepasst?

3.3.3
Wurden im erstmaligen IAS-Abschluss Mehrjahresübersichten - z.B. über 5 oder 10 Jahre - dargestellt?

Nach welchen Rechnungslegungsgrundsätzen wurden die Vergleichszahlen dieser Mehrjahresübersichten ermittelt?

3.4
Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen der IAS und Interpretationen

3.4.1
Gemäß SIC 8.6 dürfen Übergangsbestimmungen einzelner Standards nur für die Zeiträume angewendet werden, die explizit in den Übergangsbestimmungen genannt sind.

Wurden die Übergangsbestimmungen der IAS im erstmaligen IAS-Ab​schluss berücksichtigt?

Welcher Zeitpunkt wurde im Sinne des SIC 8.6 als der relevante Zeitpunkt angesehen?

3.4.2
Durch den Verweis des SIC 8.3(a) können die in den Übergangsbestimmungen der IAS und Interpretationen gewährten Wahlrechte zwischen der prospektiven oder der retrospektiven Anwendung frei ausgeübt werden.

Nach welchen Kriterien wurden diese Wahlrechte ausgeübt (z.B. Ausübung entsprechend der jeweiligen Empfehlung oder Einzelfallentscheidung unter Berücksichtigung von bilanzpolitischen Aspekten)?

3.4.3
Wie wurden die Übergangsbestimmungen von IAS angewendet, die im Laufe der Zeit mehrfach überarbeitet wurden (z.B. IAS 22)?

3.4.4
Welche weiteren Probleme waren mit der Anwendung der Übergangsbestimmungen verbunden?

3.5
Vergleichsinformationen

Gemäß SIC 8.4 sind die im erstmaligen Abschluss dargestellten Vergleichsinformationen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der IAS zu ermitteln. Gemäß SIC 8.13 kann jedoch auf die Anpassung der Vergleichsinformationen verzichtet werden, wenn dies nicht praktikabel ist.

3.5.1
Bei welchen Sachverhalten wurde auf die Anpassung der Vergleichsinformationen verzichtet?

3.5.2
Aus welchen Gründen war die Anpassung nicht praktikabel? Wie wurde das Kriterium der „Praktikabilität“ ausgelegt?

3.6
Wahlrechtsausübung

3.6.1
Aus SIC 8.12 folgt, dass durch die IAS gewährte Wahlrechte im erstmaligen IAS-Abschluss unabhängig von früheren Abschlüssen (z.B. nach HGB unter teilweiser Berücksichtigung von IAS) ausgeübt werden können.

Wurde von dieser Möglichkeit der Neuausübung von Wahlrechten Gebrauch gemacht? Welche in den IAS enthaltenen Wahlrechte wurden im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung im Einzelnen neu ausgeübt?

3.7
Hinweis auf die erstmalige Anwendung der IAS

3.7.1
Wurde im erstmaligen IAS-Abschluss der Empfehlung des SIC 8.8 gefolgt und auf die erstmalige vollständige Anwendung der IAS hingewiesen?

3.8
Wertaufhellung

Im Rahmen der Aufstellung eines erstmaligen IAS-Abschlusses stellt sich die Frage, wann der Wertaufhellungszeitraum für die Vorjahreswertansätze endet.

3.8.1
Welches Datum wurde bei der Umstellung auf IAS als Ende des Wertaufhellungszeitraumes für die Vorjahresbilanzen (IAS-Eröffnungsbilanz und IAS-Schlussbilanz des Vergleichsjahres) betrachtet?

a) Bei der Umstellung der Vorjahreswerte auf IAS wurden alle wertaufhellenden Ereignisse berücksichtigt, die bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks des Berichtsjahres eintraten.

b) Es wurden keine wertaufhellenden Ereignisse berücksichtigt.

4.
Sachverhaltsspezifische Fragen zur erstmaligen Anwendung der IAS

4.1
Gliederung von Bilanz und GuV

4.1.1
Welche Abschnitte der Gliederung der IAS-Bilanz und IAS-GuV wurden aus der handelsrechtlichen Gliederung übernommen (z.B. Gliederung des EK)?

4.1.2
Wurden die Postenbezeichnungen – soweit möglich – entsprechend der handelsrechtlichen Gliederungsschemata gewählt?

4.1.3
Gab es Sachverhalte, bei denen eine eindeutige Zuordnung zu einem Bilanzposten nach IAS problematisch war?

4.1.4
Welches GuV-Format zeigen Sie in Ihrem IAS-Abschluss? Wurde im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung der IAS das Format der GuV vom Gesamtkostenverfahren auf das Umsatzkostenverfahren umgestellt?

4.1.5
Falls die Bilanzgliederung verändert wurde, was waren die Gründe dafür?

4.1.6
Welche besonderen Schwierigkeiten waren mit der Umstellung der Bilanz und GuV von HGB nach IAS verbunden?

4.2
Rechnungslegungsmethoden

4.2.1
Wurde die implizit durch SIC(8 geforderte Anwendung der Benchmark-Methode des IAS 8.49 ff. (rev. 1993) zur Änderung von Rechnungslegungsmethoden auch in – auf den erstmaligen IAS-Abschluss folgenden – IAS Abschlüssen angewendet?

Erläuterung:

Diese Frage ist von Interesse, da teilweise die Ansicht vertreten wird, dass die Ausübung des Wahlrechts in SIC(8 Rückwirkung auf die Konsequenzen für die Ausübung in IAS 8.49 und 8.54 hat.

4.2.2
Welche Wahlrechte wurden unter IAS gegenüber HGB neu ausgeübt, obwohl eine Beibehaltung der bisherigen Methode der Rechnungslegung unter IAS möglich gewesen wäre und was waren die Gründe dafür?

4.2.3
Bei welchen IAS haben Sie die Benchmark-Methode, bei welchen das Alternative-Treatment angewendet?

4.3
Bilanzierungshilfen

4.3.1
Wurden Eigenkapitalbeschaffungskosten nachträglich mit den Kapitalrücklagen verrechnet?

4.4
Definition von Vermögenswert und Schulden

4.4.1
Gab es im Rahmen der Umstellung Vermögenswerte oder Schulden, die nach IAS zu bilanzieren sind, jedoch nach HGB nicht zu bilanzieren waren?

4.5
Immaterielle Vermögenswerte

4.5.1
Wurden Entwicklungskosten aktiviert?

4.5.2
Welche Kriterien wurden von Ihnen herangezogen um die Entwicklung von der Forschung abzugrenzen?

4.5.3
Wurden vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von IAS 38 verursachte Entwicklungskosten gemäß den Kriterien des IAS 9 nachaktiviert oder wurde auf die nachträgliche Aktivierung verzichtet?

4.5.4
Welche Probleme traten bei der Anwendung der Übergangsbestimmungen des IAS 38 auf?

4.5.5
Wie erfolgte die nachträgliche Beurteilung der Aktivierungskriterien des IAS 9 und IAS 38 für Entwicklungskosten und die Schätzung der Nutzungsdauer? Welcher Wissensstand wurde der Beurteilung zugrunde gelegt?

4.5.6
Was waren die Gründe für den Fall, dass keine Entwicklungskosten aktiviert wurden?

4.5.7
Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung und Bewertung von immateriellen Vermögenswerten nach IAS?

4.6
Leasing

4.6.1
Für welche Berichtsperiode (Vergleichsperiode oder Berichtsjahr) wurden die Bestimmungen des IAS 17 (rev. 1997) erstmals angewendet?

4.6.2
Wurden die Bestimmungen des IAS 17 (rev. 1997) retrospektiv angewendet?

4.6.3
Welche Schwierigkeiten traten im Zusammenhang mit der rückwirkenden Anwendung der Bestimmungen des IAS 17 (rev. 1997) auf bestehende Leasinggeschäfte auf?

4.6.4
Kam es im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung der Bestimmungen des IAS 17 (rev. 1997) zu einer Umklassifizierung bestehender Leasingverträge (operating vs. finance lease)?

4.6.5
Wurde SIC 15 „Incentive Lease“ für Verträge nach dem 31.12.98 angewendet.

4.6.6
Gab es Probleme hinsichtlich einer Anwendungskonkurrenz von IAS 17 und SIC 12?

4.6.7
Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung und Bewertung von Leasingvorgängen nach IAS?

4.7
Sachanlagevermögen

4.7.1
Für welche Berichtsperiode (Vergleichsperiode oder Berichtsjahr) wurde IAS 16 (rev. 1998) erstmals angewendet?

4.7.2
Welche Bestimmungen wurden zur Bilanzierung des Sachanlagevermögens vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von IAS 16 (rev. 1998) (1.7.1999) angewendet (vorzeitige Anwendung von IAS 16 (rev. 1998) oder Anwendung von IAS 16 (rev. 1993))?

4.7.3
Wurden bereits im erstmaligen IAS-Abschluss (Berichtsperiode oder im Abschluss dargestellte Vorperioden) Neubewertungen gemäß           IAS 16.29 vorgenommen? Welche Probleme waren mit der Neubewertung verbunden?

4.7.4
Welche Schwierigkeiten waren mit der Schätzung von Abbruch-, Demontage-, Beseitigungs- und Wiederherstellungskosten, die nach Ende der Nutzungsdauer anfallen und gemäß IAS 16.15(e) zu aktivieren sind, verbunden?

Wurden die Effekte aus der Aktivierung der Abbruch-/Rekultivierungs​kosten und dem Ansatz der Rückstellung in voller Höhe nach IAS im Vergleich zur ratierlichen Ansammlung nach HGB (z.B. durch die Verschlechterung der Bilanzkennziffern) als negativ empfunden?

4.7.5
Welche AfA-Methoden wenden Sie im IAS-Abschluss an, und nach welchen Kriterien bestimmen Sie die Nutzungsdauer (z.B. betriebsindividuell, AfA-Tabellen)? Wurde degressive AfA zugunsten linearer AfA aufgegeben?

4.7.6
Welche Probleme waren mit der retrospektiven Anpassung der Abschreibungsmethode und/oder der Nutzungsdauer verbunden?

Wurde die Doppelerfassung oder die permanente Nichterfassung von Aufwendungen und Erträgen durch den Übergang von HGB auf IAS als negativ oder positiv empfunden?

4.7.7
Gab es Fälle, in denen SAV, das nach HGB als ein Vermögensgegenstand betrachtet wurde, nach IAS in mehrere Vermögenswerte aufgeteilt und separat abgeschrieben wurde?

4.7.8
Gab es Probleme hinsichtlich der Aktivierung von Inspektionen/Gene​ralüberholungen nach IAS (SIC 23)?

4.7.9
Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung und Bewertung von Sachanlagevermögen nach IAS?

4.8
Als Finanzanlagen gehaltene Immobilien

4.8.1
Wurde IAS 40 im erstmaligen IAS-Abschluss angewendet? (Nur möglich bei erstmaligen IAS-Abschluss für das Geschäftsjahr 2000 oder später.)

4.8.2
In IAS 40.74 wird die freiwillige Anwendung des Standards vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens empfohlen. Damit wird die Anwendung auf Geschäftsjahre, die im erstmaligen IAS-Abschluss als Vergleichsperioden dargestellt werden, grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht?

4.8.3
Welche Probleme waren bei Anwendung der Fair-Value-Modells mit der nachträglichen Bestimmungen des beizulegenden Zeitwertes für vorangegangene Bilanzstichtage verbunden?

4.8.4
Welche Probleme resultierten aus der Anwendung der Übergangsbestimmungen des IAS 40?

4.9
Vorräte

4.9.1
War mit der erstmaligen Anwendung von IAS 2 ein Wechsel der Methode zur Vorratsbewertung verbunden?

4.9.2
Waren sämtliche für die retrospektive Anwendung von IAS 2 erforderlichen Daten verfügbar bzw. konnten diese nacherhoben werden?

4.9.3
Welche Probleme ergaben sich bei der Bestimmung der nach IAS zu aktivierenden Gemeinkosten?

4.9.4
Welche Probleme ergaben sich hinsichtlich der Anwendung des Niederstwertprinzips aufgrund der Tatsache, dass dieses sich nach IAS nur am Absatzmarkt orientiert?

4.9.5
Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung von Vorräten nach IAS?

4.10
Aktivierung von Fremdkapitalkosten

4.10.1
Wurden die Bestimmungen des IAS 23 retrospektiv oder prospektiv angewendet?

4.10.2
Welche Gründe sprachen für die retrospektive oder prospektive Anwendung?

4.10.3
Waren sämtliche für die retrospektive Anwendung von IAS 2 erforderlichen Daten verfügbar bzw. konnten diese nacherhoben werden?

4.10.4
War mit der erstmaligen Anwendung von IAS 23 ein Methodenwechsel verbunden?

4.11
Langfristige Fertigungsaufträge

4.11.1
Wurde bereits nach HGB - Bilanzierung eine Teilgewinnrealisierung vorgenommen? Wenn ja, wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen der Teilgewinnrealisierung nach HGB und IAS 11?

4.11.2
Wie wurden langfristige Fertigungsaufträge bilanziert, die vor dem 1.1.1995 begonnen wurden?

Erläuterung:

Der 1.1.1995 ist Zeitpunkt des Inkrafttretens von IAS 11. IAS 11 enthält keine Übergangsbestimmungen. Die Anwendung von IAS 11 vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ist damit grundsätzlich zulässig. 

4.11.3
Welcher Wertaufhellungszeitraum wurde für die Bewertung der langfristigen Fertigungsaufträge (z.B. bei der Schätzung der Gesamtkosten; Drohverlustrückstellungen etc.) zugrunde gelegt?

4.11.4
Welche sonstigen Schwierigkeiten traten bei der Bilanzierung von bereits begonnenen langfristigen Fertigungsaufträgen auf?

4.11.5
Führte die retrospektive Anwendung von IAS 11 und die damit verbundene Erfassung von handelsrechtlich noch nicht und nach IAS bereits in vergangenen Perioden realisierten Gewinnen zu scheinbaren „Umsatzverlusten“?

Stellte dies ein Problem der Darstellung oder Transparenz gegenüber Dritten dar?

4.11.6
Wurden bei der Umstellung nur Projekte ab einer bestimmten Größe nach IAS 11 bilanziert und bewertet?

4.11.7
Welche Methode zur Ermittlung des Fertigstellungsgrades wurde ange​wendet?

4.11.8
Wurden bestimmte Fertigstellungsgrade als Voraussetzung für die Anwendung von IAS 11 festgelegt?

4.11.9
Gab es langfristige Fertigungsaufträge, die nicht nach der POC-Metho​de bewertet werden konnten, da die Daten vergangener Perioden nicht verfügbar waren?

4.11.10 Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung und Bewertung von langfristiger Auftragsfertigung nach IAS?

4.12
Finanzinstrumente

4.12.1
Für welche Berichtsperiode wurde IAS 39 erstmals angewendet?

4.12.2
Wurde die vorzeitige Anwendungsmöglichkeit von IAS 39 für Berichtsperioden, die nach dem 15. März 1999 enden, als Wahlrecht betrachtet?

4.12.3
Gab es Finanzinstrumente, die unter HGB als Hedging bilanziert wurden, aber unter IAS aufgrund der Notwendigkeit der prospektiven Anwendung nicht die Anforderungen an ein Hedging erfüllen (z.B. nicht ausreichende Dokumentation)?

4.12.4
Gab es Probleme bei der Erfassung der relevanten Derivate und der damit verbundenen notwendigen Informationen?

4.12.5
Welche Schwierigkeiten ergaben sich aus der Anwendung der Bestimmungen des IAS 39 zu eingebetteten Derivaten (embedded derivatives)?

4.12.6
Wie erfolgte die Umklassifizierung von Finanzanlagen des Umlauf- und Anlagevermögens in die IAS - Kategorien Trading, Available-for-Sale, Held-to-Maturity sowie Loans and Receivables Originated by the Enterprise?

4.12.7
Wurden die Übergangsbestimmungen des IAS 39 bei der Umstellung der Rechnungslegung berücksichtigt?

4.12.8
Wurden auf Unterschiedsbeträge bei der Neubewertung von Finanzinstrumenten latente Steuern gebildet?

4.12.9
Waren alle für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen (Hedging) im erstmaligen IAS-Abschluss notwendigen Informationen (z.B. die Dokumentation von Sicherungszusammenhängen) vorhanden?

4.12.10 Wie wurde die Effektivität bestehender Sicherungsbeziehung bei der erstmaligen Anwendung von IAS 39 überprüft?

4.12.11 Welcher Wissensstand wurde bei der Beurteilung der Effektivität von Sicherungsgeschäften und der Wahrscheinlichkeit von vorhergesehenen Transaktionen zugrunde gelegt?

4.12.12 Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten nach IAS?

4.13
Rückstellungsbilanzierung

4.13.1
Für welche Berichtsperioden wurde IAS 37 erstmals angewandt?

4.13.2
Welcher Wertaufhellungszeitraum wurde bei der nachträglichen Beurteilung der Kriterien des IAS 37 zugrunde gelegt?

4.13.3
Wie wurden nach den Vorschriften des § 249 HGB gebildete Aufwandsrückstellungen im erstmaligen IAS-Abschluss behandelt?

4.13.4
Wurde auf die Anpassung der Vergleichsinformationen für im Abschluss dargestellte Vorperioden gemäß IAS 37.93 verzichtet? Welche Gründe waren für den Verzicht ausschlaggebend?

4.13.5
Ergaben sich Probleme bei der Diskontierung von Rückstellungen?

4.13.6
Gab es Probleme im Zusammenhang mit Restrukturierungsaufwendungen?

4.13.7
Mit welchem Zinssatz wurden die Rückstellungen diskontiert, und was war der Grund für die Wahl des Zinssatzes?

4.13.8
Welche Schwierigkeiten waren mit dem vom HGB abweichenden Bilanzausweis von Rekultivierungsrückstellungen nach IAS verbunden?

4.13.9
Wurde der Ausweis von Rückstellungen gemäß dem HGB-Schema bei​behalten? Wenn nein, welche Probleme ergaben sich bei der Änderung des Ausweises von Rückstellungen?

4.13.10 Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen nach IAS?

4.14
Pensionsrückstellungen

4.14.1
Für welche Berichtsperiode wurden die Bestimmungen des IAS 19 erst​mals angewendet (früheste im Abschluss dargestellte Berichtsperiode oder Periode der erstmaligen Erstellung eines vollständigen IAS-Ab​schlusses)?

4.14.2
War das für die retrospektive Anwendung von IAS 19 notwendige Datenmaterial vollständig verfügbar?

4.14.3
Welche Daten wurden nacherhoben bzw. welche Daten konnten nicht nachträglich ermittelt werden?

4.14.4
Ergaben sich Probleme hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung von Altzusagen und mittelbaren Verpflichtungen bei der erstmaligen Anwendung von IAS 19?

4.14.5
Wurde das Wahlrecht in Anspruch genommen, die Erhöhung der Verpflichtung über 5 Jahre zu verteilen?

4.14.6
Wurde bei der erstmaligen Bewertung der Pensionsverpflichtung zugleich ein Deckungsvermögen/Planvermögen bestimmt, welches zum Abzug gebracht wurde (Contractual Trust Arrangements) Abschluss?

4.14.7
Wurde der „Korridor-Ansatz“ gewählt, nach dem versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste in bestimmten Grenzen nicht zu bilanzieren sind?

4.14.8
Wurde bei Anwendung der Korridor-Lösung bereits in der Eröffnungsbilanz der Vergleichsperiode ein Wert in den Korridor eingestellt?

4.14.9
Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung und Bewertung von Pensionsrückstellungen nach IAS?

4.15
Latente Steuern

4.15.1
Wie wurden zwischenzeitliche Änderungen des Steuersatzes berücksichtigt (soweit diese z.B. aufgrund des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000 in den Umstellungszeitraum fallen)?

4.15.2
Welcher Wissensstand wurde bei der Berechnung der latenten Steuern für im Abschluss dargestellte Vergleichsperioden zugrunde gelegt?

4.15.3
Welche Schwierigkeiten bereitete die nachträgliche Ermittlung temporärer Differenzen?

4.15.4
Wurden im erstmaligen IAS-Abschluss latente Steuern auf Verlustvorträge aktiviert? Wie wurde die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Gewinne als Voraussetzung für eine Aktivierung bewertet?

4.15.5
Welche weiteren Sachverhalte waren problematisch bei der erstmaligen Bilanzierung und Bewertung von latenten Steuern nach IAS?

4.16
Bilanzierung von Unternehmenserwerben

4.16.1
Für welche Berichtsperiode wurden die Bestimmungen des IAS 22 (rev. 1998) erstmals angewendet?

4.16.2
Welche Problemstellungen ergaben sich aus der Komplexität der Übergangsbestimmungen des IAS 22 (rev. 1998)?

4.16.3
Ergaben sich Probleme aus der Berücksichtigung der Bestimmungen des SIC 12 zur Konsolidierung von Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities)?

4.16.4
Konnte der aus der rückwirkenden Anwendung von SIC 12 resultierende Anpassungsbetrag verlässlich ermittelt werden?

4.16.5
Wie wurde ein vor 1995 erworbener Geschäfts- oder Firmenwert/Good​will im erstmaligen IAS-Abschluss behandelt?

4.16.6
Welche Probleme waren mit der rückwirkenden Anpassung (restatement) von zwischen 1995 und 1998 erworbenem Geschäfts- oder Firmenwert/Goodwill verbunden?

4.16.7
Welche Probleme ergaben sich aus der rückwirkenden Eliminierung konzerninterner Transaktionen? Waren alle hierfür notwendigen Informationen verfügbar?

Welche weiteren Probleme ergaben sich aus der erstmaligen Konsolidierung von Tochterunternehmen nach den Vorschriften der IAS?

4.17
Bilanzierung von Anteilen assoziierter Unternehmen

4.17.1
Welche Probleme resultierten aus der rückwirkenden Anwendung der Bestimmungen des IAS 28?

4.17.2
War das für die rückwirkende Anwendung von IAS 28 notwendige Datenmaterial verfügbar?

4.17.3
Gab es Fälle, in denen auf die rückwirkende Anwendung verzichtet wurde?

4.17.4
Wurde der aus der Anwendung der Equity-Methode bei assoziierten Unternehmen resultierende Goodwill durch den Verweis des IAS 28.17 auf IAS 22 entsprechend den Übergangsbestimmungen des IAS 22 rückwirkend angepasst?

4.18
Segmentberichterstattung

4.18.1
Für welche Berichtsperiode wurden die Bestimmungen des IAS 14 erst​mals angewendet?

4.18.2
Wurden die Bestimmungen des IAS 14 retrospektiv angewendet?

4.18.3
War das für die retrospektive Anpassung der Vergleichsinformationen notwendige Datenmaterial verfügbar bzw. konnte es nacherhoben werden?

4.18.4
Gemäß IAS 14.84 kann für Berichtsperioden, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens liegen, auf die Anpassung von Vergleichsinformationen verzichtet werden, wenn dies nicht zweckmäßig ist. In welchen Fällen wurde von dieser Ausnahmebestimmung Gebrauch gemacht?

4.19
Kapitalflussrechnung

4.19.1
Für welche Berichtsperiode wurden die Bestimmungen des IAS 7 erstmals angewendet?

4.19.2
War das für die retrospektive Anpassung der Vergleichsinformationen notwendige Datenmaterial verfügbar bzw. konnte es nacherhoben werden?

4.19.3
Wurde die Kapitalflussrechnung auch für das im Bericht dargestellte Vergleichsjahr aufgestellt und veröffentlicht?

4.19.4
Welche sonstigen Probleme ergaben sich aus der erstmaligen Aufstellung der Kapitalflussrechnung nach IAS 7?

4.20
Anhangangaben

4.20.1
Welche Probleme traten im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen der Anhangangaben nach IAS im Rahmen der Umstellung auf?

4.20.2
In welchen Bereichen sehen Sie insbesondere eine Verbesserung der Informationen im Anhang?

4.20.3
Die Ermittlung welcher Anhangangaben verursachte die meisten Probleme?

4.20.4
Welche Anhangangaben werden nicht vom Management zur Information und Steuerung genutzt?

5.
Umstellung von Kennzahlen

5.1
Welche für das Unternehmen wichtigen Finanzkennzahlen haben sich verändert?

5.2
Führte die Umstellung auf IAS zu einer Einstellung in die Gewinnrücklagen? Welche Posten führten zu den größten Veränderungen?

5.3
Auf welchen Zeitpunkt wurde die Überleitungsrechnung des Eigenkapitals von HGB auf IAS durchgeführt?

5.4
Welche Schwierigkeiten gab es, die Veränderungen im Eigenkapital und im Jahresergebnis bei der Umstellung von HGB auf IAS den Adressaten der Bilanz zu vermitteln?

6.
Fragen zu den zu erwartenden Regelungen des Standardentwurfs

6.1
Zwischenberichterstattung

Zu welchem Zeitpunkt sollte Ihres Erachtens der erste Zwischenbericht nach den IAS erfolgen (IAS 34)?

a) Bereits zum 1. Quartal des Jahres für das erstmals ein IAS-Abschluss veröffentlicht wird?

Beispiel:

Ein Unternehmen, welches seinen Konzernabschluss zum 31.12.2003 erstmals nach IAS veröffentlichen will, müsste bereits den Zwischenabschluss zum 31.3.2003 nach IAS 34 aufstellen. Die darin enthaltenen Vorjahresvergleichszahlen (Eigenkapital und Quartalsergebnis) müssten dann auf IAS übergeleitet werden.

b) Erst zum 1. Quartal des Jahres, dass auf den ersten IAS-Abschluss folgt.

6.2
Selbsterstellte Software

Wie beurteilen Sie die Überlegung, selbsterstellte Software beim Übergang von HGB auf IAS, selbst bei unverhältnismäßig hohem Aufwand zur Ermittlung der Daten, mit den fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten?

Zur Information: 

Bei Sachanlagevermögen wird in den Fällen, wo die Anschaffungskosten nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt werden können, eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value) zugelassen.
6.3
Überleitung des Eigenkapitals von HGB auf IAS

Die Überleitung des Eigenkapitals von HGB auf IAS wird als Zusatzinformation im Rahmen der Umstellung von HGB auf IAS gefordert. Welche der unten genannten Zeitpunkte für eine Überleitung erachten Sie als sinnvoll?

a) Überleitung zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz des Vorjahres

b) Überleitung zum Zeitpunkt der Schlussbilanz des Vorjahres (gleich Eröffnungsbilanz des Berichtsjahres)

c) Überleitung zu beiden o.g. Zeitpunkten

6.4
Erläuterung der Überleitungseffekte in der Kapitalflussrechnung

Welche aus der Überleitung von HGB auf IAS resultierenden Effekte in der Kapitalflussrechnung sollten Ihres Erachtens erläutert werden?

a) Erläuterung von wesentlichen Unterschieden zwischen HGB und IAS innerhalb einzelner Cash Flow Kategorien

b) Erläuterung von wesentlichen Unterschieden zwischen HGB und IAS zwischen einzelnen Cash Flow Kategorien (bspw. Ausweis der Fremdkapitalzinsen)

6.5
Behandlung des Goodwills

Wie beurteilen Sie die Überlegung, einen Goodwill mit dem Wert in die IAS Eröffnungsbilanz zu übernehmen, der im letzten vor der IAS Eröffnungsbilanz veröffentlichten HGB Konzernabschluss bilanziert wurde?

Erläuterung:

Demnach könnte ein mit dem Eigenkapital verrechneter Goodwill in der IAS Eröffnungsbilanz verrechnet bleiben.

7. Zusammenfassung des geplanten IFRS zur erstmaligen Anwendung von IAS/IFRS

Anzuwendende Standards:

· Es sind alle Standards und Interpretationen anzuwenden, die zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages (reporting date) gültig sind.

· Die IAS/IFRS sind in der Fassung anzuwenden, die für die Berichtsperiode des ersten zur veröffentlichenden IFRS-Abschlusses gültig ist.

· Ist ein Standard erst in der Berichtsperiode des ersten zu veröffentlichenden IFRS-Abschlusses gültig, ist er retrospektiv anzuwenden. Das gilt selbst dann, wenn der Standard ansonsten nur prospektiv anwendbar ist.

Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt des Übergangs:

· Auf den Zeitpunkt des Übergangs auf IAS/IFRS (date of transition) ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Diese ist die Eröffnungsbilanz des Vergleichsjahres des ersten zu veröffentlichenden IFRS-Abschlusses.

Ansatz von Vermögenswerten und Schulden:

· Vermögenswerte und Schulden, die die Definitions- und Ansatzkriterien der IFRS nicht erfüllen, sind grundsätzlich auszubuchen (Ausnahme: business combinations).

· Vermögenswerte und Schulden, die die Definitions- und Ansatzkriterien der IFRS erfüllen, aber nach nationalen Bestimmungen nicht bilanziert wurden, sind in der Eröffnungsbilanz anzusetzen.

· Alle daraus resultierenden Bilanzänderungen sind erfolgsneutral mit den Gewinnrücklagen zu verrechnen.

Bewertung:

· Grundsätzlich hat die Bewertung von Vermögenswerten und Schulden gemäß den Bestimmungen der IFRS und Interpretationen retrospektiv zu erfolgen.

· Für bestimmte Bewertungssachverhalte sind Ausnahmen von der retrospektiven Anwendung vorgesehen:

Sachanlagevermögen (Property, Plant and Equipment):

-
Ausgehend von den ursprünglichen Anschaffungskosten sind Abschreibungen und Wertminderungen gemäß IAS 16 anzusetzen. Entsprechen die bisherigen Abschreibungsmethoden und -beträge den IAS, können die Buchwerte übernommen werden. Nutzungsdaueranpassungen sind in diesem Fall prospektiv vorzunehmen.

-
Können die ursprünglichen Anschaffungskosten nur mit unangemessenen hohen Kosten oder Anstrengungen ermittelt werden, sind die Vermögenswerte mit ihrem Fair Value anzusetzen (deemed cost), der dann die Grundlage für die weiteren planmäßigen Abschreibungen bildet.

Business Combinations:

-
Ein Goodwill ist mit dem Buchwert in die IFRS-Eröffnungsbilanz einzustellen, mit dem er in der letzten nationalen Bilanz angesetzt war (ein mit den Rücklagen verrechneter Goodwill kann verrechnet bleiben).

-
In der Eröffnungsbilanz sind die Vermögensgegenstände und Schulden anzusetzen, die die Definitions- und Ansatzkriterien der IAS erfüllen. Anpassungen sind grundsätzlich gegen die Gewinnrücklagen zu buchen. Immaterielle Vermögenswerte, die nach nationalen Bestimmungen als immaterieller Vermögenswert angesetzt wurden, aber die Definitions- und Ansatzkriterien der IFRS nicht erfüllen, sind dem Goodwill zuzurechen.

-
Die Vermögenswerte und Schulden eines in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmens sind wie folgt zu bewerten:

· Die Buchwerte im Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung in den Konzernabschluss bilden die Anschaffungskosten der Vermögenswerte und Schulden

· Diese Anschaffungskosten werden von diesem Zeitpunkt an retrospektiv nach IFRS weitergeführt und mit dem sich am Tag der Eröffnungsbilanz ergebenden Wert bilanziert.

-
Vermögenswerte und Schulden aus erworbenen Finanzierungsleasingverträgen sind mit ihren Buchwerten fortzuführen.

Finanzinstrumente:

-
Sicherungsbeziehungen dürfen nicht nachträglich designiert werden. Wenn aber zum Zeitpunkt der IFRS-Eröffnungsbilanz die Kriterien für Hedging erfüllt sind, und das Unternehmen das Finanzinstrument als Hedging designiert, ist ab diesem Zeitpunkt eine prospektive Anwendung des Hedge-Accounting möglich.

-
Sicherungsbeziehungen müssen grundsätzlich vom Zeitpunkt der IFRS Eröffnungsbilanz prospektiv angewendet werden. Nicht vorhandene Dokumentationskriterien zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung unter lokalem GAAP können beginnend mit dem Zeitpunkt der IFRS-Eröffnungsbilanz nachgeholt werden.

Angaben im Abschluss:

· Im Abschluss ist mindestens eine Vergleichsperiode anzugeben

· Im ersten IFRS Abschluss ist eine Überleitungsrechnung des Periodenergebnisses nach nationalen Bestimmungen der unmittelbar vorangegangenen Vergleichsperiode auf das Periodenergebnis dieser Periode nach IFRS zu erstellen.

· sowie eine Überleitung des Eigenkapitals auf das transition date und zum Ende der neuesten verfügbaren Periode, die nach HGB aufgestellt wurde, darzustellen.

Erfordernis für Zwischenabschlüsse:

· Die Zwischenabschlüsse müssen bereits im Jahr der Umstellung gemäß dem Standard erfolgen, sofern ein Unternehmen nach IAS 34 berichten muss.

· Die im Zwischenbericht aufgeführten Vorjahresangaben sind hinsichtlich des Eigenkapitals und des Quartalsergebnisses von HGB auf IAS überzuleiten.
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